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Messgeräte für Wasser  - Befundprüfung  
Verwaltungsvorschrift: 
Befundprüfung an Messgeräten für Wasser durch 
Eichbehörden oder staatlich anerkannte Prüfstellen 
GM-BP 5.22 
 
Wichtige Auszüge:  
Der Antragsteller ist nach einer allgemeinen Beratung darauf hin-
zuweisen, dass nach der Befundprüfung keine weiteren messtech-
nischen Prüfungen mehr durchgeführt werden können 
 
Maßnahmen vor der Prüfung 
 
Im eingebauten Zustand ist eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen 
und zu dokumentieren.  
 Zählwerkstände und Ausbaudatum sind aufzunehmen.  
 Verunreinigungen (Rostpartikel, Sand, Steine, Fremdkörper usw.) 
sind zu dokumentieren und im Zähler bzw. Einlaufrohr zu belassen.  
 Die festgestellte Verwendungssituation z. B. Einbaulage und Fließ-
richtung, konkrete Einbaustelle usw. ist aufzunehmen (Fotos, sepa-
rate Aufzeichnungen).  
 Die Stellen und evtl. vorgefundene Verletzungen der vorhandenen 
Benutzer- bzw. Herstellersicherungen bzw. der eichtechnischen 
Sicherung sind aufzunehmen.   Wasserzähler sowie Messpatronen bzw. Messkapseln sind mit den 
zugehörigen Anschlussschnittstellen auszubauen (Messeinsätze, 
Messpatronen- bzw. Messkapseln und deren Anschlussschnittstel-
len dürfen nach Möglichkeit vor der Befundprüfung nicht voneinan-
der getrennt werden). Falls der Ausbau der Anschlussschnittstelle 
inkl. einer evtl. Adaptierung unter wirtschaftlichen Aspekten nicht 
möglich ist, kann auf Antrag eine ergänzende messtechnische Prü-
fung vor Ort unter der gegebenen Verwendungssituation durchge-
führt werden oder andernfalls erfolgt der Ausbau der Messkapsel 
ohne zugehörige Anschlussschnittstelle. Die beim Ausbau entfern-
ten Benutzersicherungen sind der prüfenden Stelle vorzulegen.  
 Das Ausbauprotokoll ist vollständig auszufüllen und zusammen mit 
weiteren Aufzeichnungen, Dokumenten sowie mit dem Zähler an 
die prüfende Stelle zu senden.  
 Zwischen dem Ausbau und der Anlieferung des Zählers bei der 
prüfenden Stelle sollte eine Frist von 14 Tagen nicht 
überschritten werden.   

 Die Arbeitsgemeinschaft Mess- 
und Eichwesen (AGME) hat am 26. 
März 2019 der Fassung der Ver-
waltungsvorschrift “Gesetzliches 
Messwesen – Befundprüfanwei-
sung für Wasserzähler (GM-BP 
5.22)” zugestimmt. Die GM-BP 
5.22 ist anstelle der Technischen 
Richtlinie für Messgeräte für Was-
ser der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (TR-W 19), Ausga-
be 11/2011 anzuwenden. 
 

  

  Antrag und Ausbauprotokoll können 
von unserer Seite www.aquamess.de  geladen werden. 
 

 
 


